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Startklar für den Ausbau!
Schulsozialarbeit in Niedersachsen 

Die anwesenden Schulsozialarb-
eiter*innen in der GEW konnten es 
beim Treffen im Bezirk Hannover 
am 21. Juni 2023 nicht fassen! Ihre 
Kolleg*innen haben immer noch 
befristete Stellen im „Startklar-Pro-
gramm“ und leben nach wie vor in 
Unsicherheit hinsichtlich ihrer be-
ruflichen Zukunft. Zwischenzeitlich 
positionierte sich allerdings die Kul-
tusministerin dahingehend, dass die 
„Startklar-Stellen“ entfristet werden. 
Für die betroffenen Kolleg*innen 
gibt es damit erst einmal ein wenig 
Sicherheit und die Schulen können 
ihre Schulsozialarbeit fortsetzen.
Die Kolleg*innen diskutierten, dass 
die „Startklar-Stellen“ nicht aus-
reichend vorhanden sind und dass 
es weiterhin Schulen ohne Schul-
sozialarbeit gibt. Davon arbeiten 
auch etliche ungewollt in Teilzeit. 
Der angestrebte Schlüssel von ei-
ner Schulsozialarbeiter*in zu 150 
Schüler*innen und mindestens einer 
Stelle pro Schule bleibt in weiter Fer-
ne. Die Kolleg*innen brauchen eine 
Perspektive für ihre Lebensplanung 
und gute Arbeitsbedingungen, um 
entspannt und engagiert arbeiten 
zu können. Eine Kollegin formulier-
te es so: „Wir arbeiten im schönsten 
Arbeitsfeld, aber wir möchten davon 
gut leben und gesund alt werden kön-
nen.“ Dazu gehören auch unbefristete 
Vollzeitstellen.

Organisieren und aktiv werden
Meike Grams berichtete aus ihrer 
Arbeit im Schulhauptpersonalrat 
und von den Tätigkeiten der Schul-
bezirks- und Schulpersonalräte. 
Anlass ist die bevorstehende Per-
sonalratswahl im Februar 2024. 
Schulsozialarbeiter*innen müssen 
sich selbst für bessere Arbeitsbedin-
gungen und für die Weiterentwick-
lung der Schulsozialarbeit einsetzen. 

Mit der GEW an ihrer Seite können 
sie für bessere Arbeitsbedingungen 
kämpfen, das Arbeitsfeld gestalten 
und solidarisch mit allen Kolleg*innen 
im Bildungsbereich sein.

Bessere Bezahlung
Die Kolleg*innen in der Runde be-
richteten von ihrer sozialarbeiteri-
schen Funktion als Anlaufstelle an 
den Schulen in Fällen von Kindes-
wohlgefährdung, bei Krisen, zum 
Thema Schulverweigerung, in der 
konzeptionellen Arbeit und vieles 
mehr. Diese Aufgaben werden von 
Schulsozialarbeiter*innen bewältigt, 
da sie zunehmend öfter auftreten und 
häufig niemand sonst an den Schulen 
diese Arbeit qualitativ hochwertig 
ausführen kann. Viele Kolleg*innen 
bilden sich dementsprechend fort 
und bringen Zusatzqualifikationen 
mit. Wenn diese Fachkräfte mit ih-
ren Erfahrungen und Qualifikationen 
in den Schulen gehalten werden sol-
len, bedarf es einer deutlich höheren 
Wertschätzung als bisher.
Die Themen Kindeswohl, Fluchter-
fahrungen der Kinder, Inklusion, Prä-
vention, Schulverweigerung und Kri-
sen sind eine Aufgabe für alle an der 
Schule Tätigen. Schulsozialarbeit hat 
hier oftmals eine Schlüsselfunktion. 
Kinder müssen in Schule ein Recht 
auf Schulsozialarbeit haben. Deshalb 
bedarf es für dieses Arbeitsfeld einer 

gesetzlichen Verankerung auf Landes- 
und kommunaler Ebene.
Die Inflation geht ebenfalls nicht 
spurlos an Schulsozialarbeiter*innen 
vorbei. Die Anwesenden berichteten 
von Kolleg*innen, die sich anderwei-
tig orientieren, da die Bezahlung von 
Schulsozialarbeit mit ihrer verant-
wortungsvollen Funktion nicht über-
einstimmt. Die Bezahlung nach TV-L 
S 11b reicht nicht aus. Eine deutli-
che stufengleiche Höhergruppierung 
muss an dieser Stelle erreicht wer-
den. Die Gruppen Arbeitskreis Schul-
sozialarbeit im Bezirk Hannover, Fach-
gruppe Schulsozialarbeit im Bezirk 
Weser-Ems, Landesfachgruppe Päda-
gogische Therapeutische Technische 
Fachkräfte (PTTF), Landesfachgruppe 
Sozialpädagogische Berufe, das Re-
ferat Jugendhilfe und Soziale Arbeit 
im Geschäftsführenden Vorstand ha-
ben sich daher mit einem Schreiben 
an die Landestarifkommission der 
GEW gewandt. Inhalt des Briefes ist 
die Forderung, in dieser Tarifrunde 
mindestens eine stufengleiche Hö-
hergruppierung auf TV-L S 12 einzu-
fordern und die Bezahlung für Schul-
sozialarbeit im Landesdienst auf S 15 
zu prüfen.

Zeit für Qualität und Nachhaltigkeit
Die Fachberatung für Schulsozial-
arbeit im Landesdienst muss dann 
auch höhergruppiert werden. Disku-
tiert wurde über die Freistellung von 
Fachberater*innen für ihre Aufgaben. 
Zudem braucht es unbedingt einen 
landesweiten Ausbau der vorhande-
nen Stellen. Fachberater*innen sind 
zurzeit mit einer halben Stelle in der 
Fachberatung und einer halben Stelle 
an den Schulen. Das ist keine gute Si-
tuation für beide Seiten!
Die Vorteile einer höheren Freistel-
lung für die Fachberatung liegen auf 
der Hand: Die Kolleg*innen können 
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Prüfungsausschüsse: 
Nur noch zwei Mitglieder prüfen?

Eine kritische Betrachtung / Berufliche Bildung

Die Reduzierung der Anzahl der not-
wendigen Prüfer*innen in Prüfungs-
ausschüssen von drei auf zwei Mit-
glieder sieht das Referat Berufliche 
Bildung und Weiterbildung (BBWB) 
im Geschäftsführenden Vorstand 
sehr kritisch. Mit der Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes (BBiG, 1. 
Januar 2020) wurde unter anderem 
die Möglichkeit geschaffen, dass die 
Abnahme und Bewertung von Prü-
fungsleistungen von nur noch zwei 
Prüfenden erfolgen können.
Während der Ausbildungszeit lernen 
die Azubis im Betrieb und der Berufs-
schule alle benötigten Kompetenzen 
für ihren jeweiligen Ausbildungsbe-
ruf. Diese sollen sie dann am Tag ih-
rer mündlichen Prüfung unter Beweis 
stellen. In dieser oftmals für die Azu-
bis sehr stressigen Situation können 
jetzt nur noch zwei Prüfende auf die 
Richtigkeit des präsentierten Inhalts 
achten.

Die Mitglieder im Referat sind selber 
seit vielen Jahren in Prüfungsaus-
schüssen tätig. Sie wissen um die Pro-
blematik, die Ausschüsse zu beset-
zen. Aber ob eine Verringerung der 
Anzahl der Prüfer*innen die richtige 
Herangehensweise ist?
Aus Referatssicht sollte die Attrakti-
vität der Prüftätigkeit insgesamt ver-
bessert werden. Für Lehrkräfte, die 
diese verantwortungsvolle Aufgabe 
übernehmen, könnte es beispielswei-
se zusätzliche Entlastungsstunden 
geben, statt der ständigen Verweise 
darauf, dass es sich um eine ehren-
amtliche Tätigkeit handele. Gerade 
deswegen bräuchte es mehr Anreize.

Margit Bentin und 
Christoph Krumrey 

für das Referat Berufliche 
Bildung und Weiterbildung

Die Anzahl der Mitglieder, die Azu-
bis prüfen sollen, zu reduzieren, 
erscheint nicht vorteilhaft. Der An-
spruch an die Prüfungen der In-
dustrie- und Handelskammern und 
Handwerkskammern muss hoch sein. 
Die Prüflinge haben ein Anrecht auf 
bestmögliche Prüfungsbedingungen. 
Mehr Mitglieder könnten die Aspekte 
„Gerechtigkeit“ oder „Objektivität“ 
stärken und den Fairness-Charakter 
fördern. Außerdem hatte sich die 
bisherige Zusammensetzung der Prü-
fungsausschüsse bewährt und die Re-
duzierung wirkt wie eine „Sparmaß-
nahme“.
Nach dem Kenntnisstand des Refera-
tes BBWB obliegt es der Entscheidung 
aller Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses, ob einzelne Prüfungsleis-
tungen zur Abnahme und Bewertung 
auf nur zwei Prüfende übertragen 
werden – es besteht hierzu keine Ver-
pflichtung.

intensiver beraten und begleitet wer-
den. In unserem Flächenland kön-
nen die Fachberater*innen an den 
verschiedenen Schulen vor Ort sein 
und bei Neueinstellungen gibt es 
Möglichkeiten, die Schulen und die 
Schulsozialarbeiter*innen zu beglei-
ten. Die Fachberater*innen können 
sich fachlich spezialisieren und die 
Qualität von Schulsozialarbeit voran-
bringen. Hierfür braucht es allerdings 
einen Rahmen in den Regionalen Lan-
desämtern mit einem eigenen Fach-
bereich, eigenen Räumen, eigenem 
Etat und technischer Ausstattung. 
Diskutiert wurden zudem der Ausbau 
und verschiedene Möglichkeiten von 
Supervision.
Ein immer wiederkehrendes Thema 
kam darüber hinaus auf die Tagesord-
nung – und das zieht sich durch die 
Geschichte von Schulsozialarbeit: Die 
Arbeit auf Augenhöhe beziehungs-
weise leider oft eben nicht auf Au-
genhöhe und die damit verbundenen 
Probleme eines hierarchischen Schul-
systems.

Als Ergebnis der Diskussion lässt sich 
festhalten, dass es einer konzepti-
onellen Verankerung im Schulpro-
gramm bedarf. Sichtbar wurde in der 
Diskussion, dass weiterhin nicht für 
alle Kolleg*innen Beratungsräume 
und Büros mit Arbeitsplätzen mit aus-
reichender Technik und Etat an den 
Schulen zur Verfügung stehen. Ein 
Diskussionsergebnis ist, dass es eine 
zentrale Auflistung für die Schulen 
und Schulträger über die benötigte 
Grundausstattung geben muss. Ein 
weiteres Ergebnis ist die Etablierung 
von Fortbildungen für Schulleitungen 
und Schulsozialarbeiter*innen. Das 
Ziel: Eine tatsächliche Arbeit auf Au-
genhöhe. So könnten Aufgaben und 
Ziele von Schulsozialarbeit transpa-
rent gemacht und strukturell veran-
kert werden.
Auf diese Weise könnte auch die 
Belastung der Kolleg*innen verdeut-
licht werden. Die Falldichte und die 
begrenzten auch außerschulischen 
Ressourcen stellen für alle Beteiligten 
einen erheblichen Stressfaktor dar.

Vernetzung und Austausch 
Die Anwesenden waren sich einig, 
dass es wichtig ist, am 23. September 
2023 an den Demonstrationen zur 
„Bildungswende JETZT!“ teilzuneh-
men. Hier bestünde die Möglichkeit, 
als Schulsozialarbeiter*innen sicht-
bar zu werden und sich für deutlich 
mehr Geld für Bildung, für zukunfts-
fähige und inklusive Schulen und Ki-
tas einzusetzen. Auch mit dem Ziel, 
die „multiprofessionellen Teams als 
festen Bestandteil in allen Schulen zu 
verankern und zu finanzieren“. Ganz 
in diesem Sinne, so die Teilnehmen-
den, sei es auch wichtig, sich bei den 
kommenden Tarifauseinandersetzun-
gen zu engagieren.
Das nächste Treffen im Bezirk Han-
nover findet am 4. Oktober 2023 
um 17.30 Uhr in der GEW-Landesge-
schäftsstelle statt.

Christian Kerber 
und Meike Grams 

für den AK Schulsozialarbeit 
im Bezirk Hannover


